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W
ir wussten es die ganze Zeit schon. Wir 

jammern auf hohem Niveau. Der so-

genannte Fachkräft emangel ist so was 
von gestern. Das angeblich fehlende 

Gesundheitspersonal lässt sich bestimmt durch 
Personaleinsparungen ersetzen. Und Karlsson 
vom Dach ersetzt die fehlenden Dachdecker. Für 
die Altersversorgung der künft igen Rentnerinnen 
und Rentner arbeiten die Akti en, sie putzen ihnen 
den Hintern und reparieren die Installati on in ihren 
Wohnungen.

Im aktuellen Haushaltsentwurf des Bundes spart 
der Finanzminister 600 Millionen Euro an der beruf-
lichen Eingliederung von Langzeitarbeitslosen, von 
beruflichen Wiedereinsteiger*innen, von jungen 
Leuten ohne Ausbildung, von gesundheitlich Ein-
geschränkten, von Gefl üchteten (nicht nur) aus der 
Ukraine, kurz gesagt: von Hartz-IV-Beziehenden. 
600 Millionen Euro. 

Und wer braucht dringend Geld? Ja, genau, die Bun-
deswehr, 100 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jah-
ren, also jährlich 20 Milliarden. Sondervermögen heißt 
das, es kommt nämlich zusätzlich zu den gut 50 Milliar-
den, die sowieso schon für das Militär eingeplant sind. 
Was heutzutage so alles als Vermögen durchgeht. 
Sollte man das nicht besser Unvermögen nennen? 
Kindern bringt man bei, sich zu vertragen. Die Großen 
kaufen neue Waff en, stärken ihren Imperialismus, 
Russland, NATO, Türkei, Saudis … Im Zuge des Ukra-
ine-Krieges wachsen die Gewinne der Ölkonzerne 
und der Rüstungskonzerne sowie die Vermögensan-
lagen in der Schweiz.

Es lohnt sich dagegen zu streiten! Geschlagene elf 
Wochen haben die Pfl egenden an den Unikliniken 
des Landes für einen Tarifvertrag zur Entlastung 

Hääh?! Fachkräft e?

gestreikt, für bessere Arbeitsbedingungen, siehe die 
vorige SPERRE. Schließlich mit Erfolg. Dafür braucht 
es keine 20 Milliarden Euro! 

Mit 20 Milliarden jährlich lässt sich jede Forderung 
nach einem akzeptablen Bürgergeld anstelle des 
demüti genden Hartz IV erfüllen. Die Rückkehr zum 
gemeinnützigen Wohnungsbau kann man damit fi -
nanzieren. Man kann die Entlastungspakete gegen 
gestiegene Energiekosten auch an bisher ausge-

klammerte Gruppen wie Renten- oder Bafög-Bezie-
hende bezahlen. Oder die Lohnlücke der Frauen, die 
Gender-Pay-Gap, ausgleichen … Oder. Oder. Oder. 
Handlungsfelder gibt es genug, da brauchen wir kei-
ne Schlachtf elder, statt dessen aber Mut.

Lasst Euch, lassen Sie sich ermuti gen!

Arnold Voskamp
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D
agegen protestieren sowohl der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) als auch der Sozi-
alverband VDK. Wochenlang kritisierte der 
VdK die geplanten Maßnahmen scharf. Die 

Rentner*innen, die keine Energiepreispauschale er-
halten sollen, sind empört. Das zeigen auch die vie-
len Zuschriften, die die Organisation dazu erhält. „Es 
kann nicht sein, dass die Bundesregierung diese Ge-

neration mit ihren hohen Heizkosten einfach sit-
zenlässt“, sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele. 
Am 20. Mai dieses Jahres gab der Bundesrat seine Zu-
sti mmung zum Entlastungspaket. Doch dort und selbst 
aus Regierungskreisen waren zuletzt ebenfalls kriti sche 
Stimmen zu vernehmen. Es deutete sich an, dass es 
Nachbesserungen geben könnte, die jedoch nicht ange-
gangen worden sind. Der VDK fordert diese vehement 

von der Bundesregierung: 
„Ein drittes Entlastungspaket 
muss auf den Tisch, und zwar 
schnell. Die Energiepreispau-
schale muss an alle ausgezahlt 
werden.“

Auch der DGB macht deutlich: 
„Ganze Bevölkerungsgruppen 
ohne soziale Rechtfertigung 
von der Energiepreispauschale 
auszuschließen, nur um kurz-
fristig Verwaltungsproblemen 
aus dem Weg zu gehen, ist hin-
gegen nicht tragbar und reine 
Willkür“ und fordert, die Ener-
giepreispauschale an alle aus-
zuzahlen.

Zwei  Entlastungspakete 
und ihre Inhalte

Um die finanziellen Auswir-
kungen der gesti egenen Energie-
kosten für die Menschen und die 
Wirtschaft  abzumildern, hatt e die 
Bundesregierung mit zwei Ent-
lastungspaketen umfangreiche 

Fast ein Dritt el geht 
leer aus

Ein Gastbeitrag von Carsten Peters

Bundesregierung beschließt Energiepaket – 
und vergisst Rentner*innen sowie Studierende

Der Sozialverband VDK und der Deutsche Gewerkschaft sbund (DGB) fordern Nachbesserungen 
am Entlastungspaket für Rentner*innen und Studierende
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Maßnahmen zur Entlastung und sozialen Unterstützung 
auf den Weg gebracht. Ein weiteres umfassendes Maß-
nahmenpaket soll Unternehmen unterstützen, die von 
den Sankti onen gegen Russland oder dem Kriegsgesche-
hen in der Ukraine betroff en sind.

Mit dem ersten Entlastungspaket hatt e sich der Koa-
liti onsausschuss bereits im Februar auf eine Reihe um-
fangreicher Entlastungsschritt e verständigt: So entf ällt 
die EEG-Umlage zum 1. Juli 2022: Verbraucher*innen 
werden damit bei den Stromkosten um insgesamt 6,6 
Milliarden Euro entlastet. Der Bundestag hatt e das ent-
sprechende Gesetz am 28. April 2022 beschlossen. Hinzu 
kommt ein einmaliger Heizkostenzuschuss: Wohngeld-
Beziehende erhalten damit 270 Euro (bei einem Haushalt 
mit zwei Personen: 350 Euro, für jedes weitere Familien-
mitglied zusätzlich 70 Euro). Auszubildende und Studie-
rende im BAföG-Bezug erhalten 230 Euro. Der Bundestag 
verabschiedete das Gesetz am 17. März, der Bundesrat 
billigte es am 8. April.

Rückwirkend zum 1. Januar 2022 sieht das erste Ent-
lastungspaket außerdem vor, dass der Arbeitnehmer-
pauschbetrag um 200 Euro auf 1200 Euro steigt und 
der Grundfreibetrag um 363 Euro auf 10.347 Euro. Die 
Entf ernungspauschale für Fernpendler (ab dem 21. Kilo-
meter) sowie die Mobilitätsprämie werden auf 38 Cent 
angehoben.

Weitere Entlastungen

Auf das zweite Entlastungspaket verständigte sich der 
Koalitionsausschuss im März 2022 mit dem Maßnah-
menpaket zum Umgang mit den hohen Energiekosten: 
Die Energiesteuer auf Kraft stoff e soll für drei Monate ge-
senkt werden. Für Benzin reduziert sich der Energiesteu-
ersatz um 29,55 Cent/Liter, für Dieselkraft stoff  um 14,04 

Cent/Liter. Eine einmalige En-
ergiepreispauschale in Höhe 
von 300 Euro wird für alle ein-
kommensteuerpfl ichti gen Er-
werbstäti gen ausgezahlt. Als 
Kinderbonus 2022 gibt es eine 
zusätzliche Einmalzahlung für 
Familien von 100 Euro pro 
Kind, sowie eine Einmalzah-
lung für Bezieher*innen von 

Sozialleistungen in Höhe von 200 Euro und eine Ein-
malzahlung für Bezieher*innen von Arbeitslosengeld I in 
Höhe von 100 Euro.

Weitere steuerliche Entlastungen wurden mit dem 
Vierten Corona-Steuerhilfegesetz umgesetzt, das am 
19. Mai 2022 vom Bundestag verabschiedet wurde:
Erweiterte Verlustverrechnung, Verlängerung der de-
gressiven Abschreibung um ein Jahr, Verlängerung der 
Home-Office-Pauschale, steuerfreie Zuschüsse zum 
Kurzarbeitergeld, Steuerfreiheit für Corona-Pfl egebonus 
bis zu 4500 Euro und Verlängerung der Abgabefrist für 
Steuererklärungen 2020, 2021 und 2022.

Warum Rentner*innen und Studierende 
ausgeschlossen wurden

Der Grund dafür sind angeblich fehlende Verwaltungs-
strukturen. Das müsse sich schleunigst ändern, fi ndet 
der DGB, und hatte die Entlastungspläne der Ampel-
koaliti on angesichts der hohen Infl ati on als zu zaghaft  
kritisiert. Die Regierungsfraktionen legten mit einem 
Änderungsantrag zum eigenen Steuerentlastungsge-
setz nach, das die Ausgaben von mehr als 13 Milliarden 
Euro beinhaltet. Im September werden allen abhängig 
Beschäft igten, Freiberufl ern, Gewerbetreibenden und 
Landwirten die „Energiepreispauschale“ in Höhe von 
300 Euro ausgezahlt. Lohnsteuerzahler*innen sollen sie 
vom Arbeitgeber erhalten, dem das Geld vom Fiskus er-
statt et wird. Wer unternehmerisch täti g ist, erhält sie als 
Verrechnung mit den Steuerzahlungen.

Rund 30 Prozent der Bevölkerung 
gehen leer aus

Doch die eigentlich zu begrüßende Maßnahme hat ei-
nen Pferdefuß: Rund 30 Prozent der Bevölkerung droht 

Obwohl alle Bevölkerungsgruppen 

von den drasti sch gesti egenen 
Energiepreisen betroff en sind, sollen 
mit der Energiepreispauschale von 

300 Euro nur einkommensteuer-

pfl ichti ge Bürger entlastet werden

Foto: Agneta Becker
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bei der Energiepreispauschale leer auszugehen. In er-
ster Linie wären davon Menschen im Rentenbezug und 
Studierende betroffen, wenn sie nicht noch zusätzlich 
aus den oben genannten Quellen Einkünfte erzielen. 
Die offi  zielle Begründung für den Ausschluss dieser Per-
sonen lautet, sie hätt en keine Mehrbelastung durch ge-
stiegene Spritkosten für den Arbeitsweg. Doch dieses 
Argument ist fadenscheinig, denn schließlich sind alle En-
ergiearten, und nicht nur der Sprit, von einem drasti schen 
Preisansti eg betroff en. 

Eine Erklärung für den Ausschluss vieler Rentner*innen 
und Studierenden, die näher liegt, dürfte laut DGB 
sein, dass es in Deutschland für Direktzahlungen des 
Fiskus an die Bürger*innen bislang keine durchgängig 
funktionierenden Zahlungswege gibt. Andere Staa-
ten, wie die USA, sind da weiter. In akuten volkswirt-
schaft lichen Krisensituati onen kann dort den Menschen 
schon seit langer Zeit immer wieder Geld zur Stützung 
der Kaufk raft  direkt auf das Konto überwiesen werden.
Deshalb sollte der Bundesfi nanzminister gemeinsam mit 
seinen Länderkolleg*innen schnellstens dafür sorgen, 
dass funkti onierende und betrugssichere Zahlungswege 
geschaff en werden. Damit würde umgesetzt, worauf sich 
die Regierungsparteien sowieso schon verständigt haben. 
Denn: Die Koalitionsvereinbarung vom März sieht vor, 
künft ig ein Klimageld auszuzahlen, für das dann ohnehin 
eine solche Möglichkeit vorhanden sein muss. 

Andererseits: Warum ist es nicht möglich, die Energiegeld-
zahlungen über die Rentenversicherung vorzunehmen, wo 
alle Daten vorliegen und monatliche Zahlungen erfolgen? 
Klar ist: Ganze Bevölkerungsgruppen ohne soziale Recht-
ferti gung von der Energiepreispauschale auszuschließen, 
nur um kurzfristi g Verwaltungsproblemen aus dem Weg 
zu gehen, ist eindeuti g nicht tragbar und reine Willkür.

Kräft ige Rentenerhöhung – 
bei hoher Infl ati onsrate
Derweil steigen die Renten zum 1. Juli im Westen um 

5,59 Prozent, im Osten um 6,12 Prozent. Der Grund für die 
höchste Rentenerhöhung seit 1983 (5,59 Prozent) ist die 
positi ve Lohnentwicklung. Bereits berücksichti gt ist die 

von der Koaliti on angekündigte Wiedereinsetzung des so-
genannten Nachholfaktors. Diese geplante Änderung der 
Berechnung dämpft  die Rentenerhöhung; sie würde sonst 
noch kräft iger ausfallen. Grundsätzlich ist die Erhöhung zu 
begrüßen. Angesichts der gesti egenen Infl ati onsrate von 
aktuell 7,9 Prozent bleibt jedoch die Frage, was von der 
Rentenerhöhung tatsächlich überbleibt. Grundsätzlich 
gilt, dass die Renten steigen müssen, um Altersarmut zu 
vermeiden. Der sogenannte „Nachholfaktor“ muss hinge-
gen abgeschafft   werden, da er verhindert, dass die Rente 
mit den Lohnerhöhungen steigt.

Wer zahlt die Krisenkosten?

Die gestiegenen Energiekosten sind das Resultat des 
von Russland gegen die Ukraine begonnenen Krieges, 
aber auch einer nicht vollzogenen Energiewende in 
Deutschland. Jahrzehntelang wurde es versäumt, kon-
sequent in Photovoltaik, Windkraftanlagen und ande-
re umweltfreundliche Alternativen zu den fossilen En-
ergieträgern Erdöl, Kohle und Erdgas zu investieren.
Aktuell profi ti eren die Energiekonzerne von diesem Ver-
säumnis und den Kriegsfolgen. Shell erzielt im ersten 
Quartal des Jahres einen um 147 Prozent höheren Gewinn 
als im vorigen Jahr, der Ölkonzern Total macht fast 90 
Prozent mehr Gewinn und Exxon sogar 220 Prozent mehr. 
Zurecht wird deswegen über eine „Übergewinn-Steuer“ 
diskuti ert, die die Konzerne an den gesellschaft lichen Ko-
sten beteiligt und vor allem dafür sorgt, dass arme Men-
schen und Menschen mit geringem Einkommen nicht auf 
der Strecke bleiben. 

Ohnehin ist die Schere zwischen Arm und Reich in den 
vergangenen Jahren weiter auseinandergegangen. Auch 
die seit 1996 ausgesetzte Vermögenssteuer muss wieder 
auf die politische Tagesordnung. Und der erfreulichen 
Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro muss bald die 
nächste Erhöhung folgen, um Armut durch Arbeit und die 
Altersarmut zu verhindern.

www.nachdenkseiten.de

Gastautor Carsten Peters ist stellvertretender 

Vorsitzender des DGB-Stadtverbandes Münster. 
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S
chwimmen zwei junge Fische des Weges und 
treffen zufällig einen älteren Fisch, der in der 
Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen 
zu und sagt: „Morgen, Jungs. Wie ist das Was-

ser?“ Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile 
weiter, und schließlich wirft der eine dem anderen 

einen Blick zu und sagt: „Was zum Teufel ist Wasser?“

Schwimmen zwei junge, sagen wir, Bänker des Weges 
– und zwar nicht im Wasser, sondern in einem Meer 
voller Geld, ganz so wie Dagobert Duck – und treffen 
zufällig ein älteres, armes Menschenkind, welches in 
der Gegenrichtung unterwegs ist. Es nickt ihnen zu und 
sagt: „Morgen, Jungs. Wie ist der Zaster, wie ist das 
Geld?“ Die zwei Bänker schwimmen eine Weile weiter, 
und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick 
zu und sagt: „Was zum Teufel ist Zaster, was zum Teufel 
ist Geld?“

Die zweite kleine Geschichte hier ist eine gerade frei-
gewählte Variante der ersten. Mit jener eröff nete der 
Schrift steller David Foster Wallace im Jahr 2005 seine 
Rede vor dem Abschlussjahrgang eines US-College – er 
ist dabei der Ältere und Etablierte, seine Zuhörer*innen, 
sind die Jüngeren, die sich auf den Weg machen.

Was zum Teufel ist Armut?
Wo das Verständnis für den Anderen fehlt
Von Christoph Theligmann

Das sogenannte Bürgergeld soll die Hartz IV-

Zahlung ersetzen. Mindestens bis in den Som-
mer 2023 werden die Sankti onen ausgesetzt. 
Kriti ker*innen sehen das Prinzip von Fordern 
und Fördern und den Grundsatz „Wem ohne 

Leistung gegeben wird, der oder die kann ver-
pfl ichtet werden“, verletzt. Dabei übersehen 
und ignorieren die Befürworter*innen von Straf-

maßnahmen die ihnen fremde, andere Welt. 
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Zwiesprache untereinander immer unverständlicher. 
Ein Beispiel für das abnehmende Verständnis und die 
Unkenntnis anderer Lebenssituati onen und Lebensum-
stände in unterschiedlichen gesellschaft lichen Gruppen 
ist der Interviewausschnitt  im folgenden Info-Kasten.

Wie die Luft  zum Atmen
Eine tiefere Wahrheit dieser Parabel kann lauten: Der 

Mensch braucht zum Leben nichts Dringlicheres als die 
Luft zum Atmen. Der Fisch braucht zum Leben nichts 
Dringlicheres als das Wasser zum Überleben. Der Rei-
che braucht zum Über(dem)leben (schwebend) nichts 
Dringlicheres als finanzielle Mittel im Überfluss. Und 
so wie der Mensch in der Regel das lebensnotwendige 
Atmen unbewusst vollzieht, so gibt der Reiche sein 
Geld, in vollen Zügen, man ist geneigt zu schreiben, mit 
Hilfe von tiefen Atemzügen, aus. Emotional unberührt 
von den Nöten anderer und in gedanklicher Selbstver-
ständlichkeit gegenüber Hindernissen wie zum Beispiel 
galoppierenden Preissteigerungen. Wobei das Stöhnen 
und Sich-Beklagen, etwa über Besteuerungslasten, zum 
„guten“ Atemklang gehören – des Reichen ganz persön-
lichen „CO2- Ausstoßes“.

Sozialwissenschaft ler kommen zu dem Ergebnis, dass 
unsere Gesellschaft  zwar noch nicht derart ti ef gespalten 
ist wie in den USA, dass sie aber immer mehr auseinan-
derdrift et. Wenn dieser Befund zutrifft  , dann wird das 
Miteinander hier im Lande schwieriger werden, genau-
so wie die allgemeine Kommunikati on und speziell die 

Detlef Scheele amti erte seit 2017 als Vorstands-
chef der Bundesagentur für Arbeit. 
Nachfolgerin wurde in diesem Jahr Andrea Nahles, 
die ehemalige SPD-Vorsitzende. 
Die Süddeutsche Zeitung (SZ) führte zum Erschei-
nungstermin am 31. Mai 2022 ein Interview mit dem 
aus dem Amt scheidenden Scheele, hier ein Auszug:

SZ: Deutschland streitet wieder über Hartz IV, das offi  ziell 
Grundsicherung heißt. Die Bundesregierung will ein Jahr lang 

fast vollständig die Sankti onen aussetzen, also die Geldabzüge 
für Hartz-Bezieher, die Termine nicht wahrnehmen oder Jobs 
ablehnen. Ist das die überfällige Befreiung der Hartz-Empfänger?

Scheele: 97 Prozent der 3,5 Millionen arbeitsfähigen Bezieher 
von Grundsicherung kommen damit nie in Berührung. Die 
Sankti onen sind nur für eine kleine Gruppe Langzeitarbeitsloser 
nöti g, zu denen die Jobcenter sonst den Kontakt verlieren. Ich 
halte die Aussetzung der meisten Sankti onen für falsch. Ich 
würde die Signalwirkung nicht unterschätzen. Prakti ker sagen, 
dass 20 Prozent der Langzeitarbeitslosen deshalb mitmachen, 
weil sie wissen, dass es sonst Sankti onen geben kann. Die 
Geldabzüge dienen auch nicht der Bestrafung, sondern der 
Kontaktaufnahme mit Menschen, die sonst schwer zu erreichen 
sind. Es geht darum, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um sie 
wieder ins Berufsleben zu integrieren. Dazu muss es gute 

Angebote für Bewerbertraining, Qualifi zierung et cetera geben. 
Die Grundsicherung ist nicht auf einen dauerhaft en Bezug 
ausgelegt. Das Verfassungsgericht hat die Sankti onen auf 30 
Prozent begrenzt und das Thema damit sehr beruhigt. Es ist 

schade, dass dieses Urteil nicht einfach umgesetzt wird.

„Das Verfassungsgericht hat die Sankti onen 
auf 30 Prozent begrenzt und das Thema damit 

sehr beruhigt“ (Detlef Scheele)
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Die Regierung setzt die Sankti onen auf Druck der Grünen aus. 
Im Gegenzug haben FDP und SPD durchgesetzt, dass wieder 
Sankti onen von bis zu 30 Prozent möglich sind, wenn in einem 
Jahr das neue Bürgergeld Hartz IV ablösen soll.

Wenn es so kommt, wie soll das funkti onieren? Wer künft ig ohne 
Grund einen Termin versäumt, bekommt keine Sankti onen. Beim 
zweiten Mal ist ein Geldabzug von zehn Prozent möglich. Und in 
einem Jahr können plötzlich wieder bis zu 30 Prozent abgezogen 
werden? Das versteht doch niemand. Dieses Hin und Her 
erschwert den Start des Bürgergelds, das das richti ge Ziel 
verfolgt: nämlich noch respektvoller mit Arbeitslosen umzuge-
hen und ihnen aus der Grundsicherung herauszuhelfen. 
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Die Sanktionsregelungen in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
sollen befristet bis 1. Juni 2023 ausge-
setzt werden. Jobcenter dürfen in dieser 
Zeit bei Pflichtverletzungen keine 
Sanktionen erlassen. Das hat der 
Bundestag beschlossen. 

Im Zeitraum des Moratoriums dürfen die 
Jobcenter keine Sankti onen bei Pfl ichtver-
letzungen verhängen, etwa bei der 
Weigerung, eine Arbeit oder Maßnahme 
aufzunehmen. Soweit Leistungsberech-

ti gte ohne wichti gen Grund nicht zu 
vereinbarten Terminen erscheinen, kann 
dies jedoch weiterhin Leistungsminde-

rungen nach sich ziehen. Bei wiederholten 
Meldeversäumnissen dürfen die Jobcen-
ter die Leistung um maximal zehn Prozent 
des maßgebenden Regelbedarfs mindern. 

Anders als zunächst im Kabinett entwurf 
vorgesehen, soll das Sankti onsmoratori-
um nach Inkraft treten zwölf Monate 
gelten. Das hat der Bundestag beschlos-

sen. Ursprünglich sollten die Sankti onen 
bei Pfl ichtverletzungen bis Ende dieses 
Jahres ausgesetzt werden.

Mitwirkungspfl ichten werden 
neu geregelt

Der Koaliti onsvertrag sieht die Einführung 
eines sogenannten Bürgergeldes vor. Das 
Bürgergeld soll die Mitwirkungspfl ichten 
und Sankti onen neu regeln. Das Moratori-
um ist ein Zwischenschritt  auf dem Weg 
dahin. Leistungsminderungen und 

Sankti onen sollen mit dem Bürgergeld 
neu geregelt werden. Sie sollen bis zu 30 
Prozent des maßgebenden Regelbedarfs 
möglich sein, bei Härtefällen sollen 
Sachleistungen bis zu einem besti mmten 
Anteil gewährt werden. In einer Teilhabe-
vereinbarung – bisher Eingliederungsver-
einbarung genannt – sollen Mitwirkungs-
pfl ichten festgehalten werden. Daran hält 
die Bundesregierung fest. 

Mit der Einführung des Bürgergeldes wird 
die Bundesregierung das Urteil des 

Grundsicherung für Arbeitssuchende 
SGB II: Sankti onen werden ausgesetzt

Pressemitt eilung der Bundesregierung von Freitag, 20. Mai 2022

Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 
2019 umsetzen, nachdem die Sankti onen 
in der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de neu zu regeln sind. Wissenschaft li-
chen Erkenntnisse und prakti sche 
Erfahrungen aus der Zeit der Pandemie 

werden in die Konzepti on des neuen 
Bürgergeldes einfl ießen. 

 In seinem Urteil vom 5. November 2019 
hatte das Bundesverfassungsgericht 
klargestellt, dass Menschen, die 
staatliche Leistungen beziehen, 
Mitwirkungspflichten haben. Jedoch 
seien nicht alle Sanktionsregelungen 
verhältnismäßig, mit denen in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende auf 
Pflichtverletzungen reagiert werden 
kann. Bis zur gesetzlichen Neuregelung 
hatte das Bundesverfassungsgericht 
Übergangsregelungen angeordnet. Als 
Antwort auf die Corona-Pandemie 
wurden die Sanktionsregelungen 
zeitweise komplett ausgesetzt.

Was grundsätzlich helfen kann bei diesem Thema, ist 
die Bereitschaft , sich auch mal in die Welt des anderen 
zu versetzen, allgemein in andere Welten einzudenken 
und einzufühlen. Die Höhe der Regelsätze Hartz IV soll 
die Grundexistenz sichern. An anderer Stelle und auch 
in der SPERRE ist das Zustandekommen bzw. die Ermes-
sungsgrundlage anhand einzelner Überlebensaspekte 
(Lebensmittelversorgung, Wohnmieten, Kommunika-
ti ons-, Bildungsmitt el, …) von diesen Regelsätzen und 
ihrer Höhe mehrfach erörtert worden. 

Ob man das kriti siert oder verteidigt, über die reine 
Existenzsicherung hinaus ist keine staatliche Sozialhilfe 
konzipiert – trotz aller Diskussionen über die Erhöhung 
der Sätze. Andererseits dürft e es aber auch off ensicht-
lich sein, dass die „nackte Existenz“ nicht gekürzt, also 
auch nicht sankti oniert werden kann. Über Sankti onen 
kann sicherlich nachgedacht werden, aber doch nur, 
wenn genügend „Masse“ vorhanden ist, genug bei den 
zu sankti onierenden Menschen. Wenn Detlef Scheele 
im Interview der Süddeutschen Zeitung zum Abschied 

seiner Täti gkeit von Beruhigung spricht, meint er doch 
hoff entlich nicht irgendeine Form von Friedhofsruhe; 
ein Gedanke, der wiederum bei Fragen von Existenz, 
Überleben, dem Sichern der Lebensgrundlage auch 
nicht so fern liegt. Doch das wäre Zynismus.
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Die deutliche Zunahme der Armut ist 

insbesondere auf die ungleiche Abfederung 

der Corona-Folgen zurückzuführen

Foto: Agneta Becker

Ulrich Schneider, Bundesgeschäft sführer des Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverbandes, findet kla-
re Worte: „Noch nie hat in der jüngeren Zeit 
die Armut in Deutschland so zugenommen wie 

während der Pandemie.“ Wer weniger als 60 Prozent 
des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, gilt als 
„armutsgefährdet“, sagt das Stati sti sche Bundesamt und 
veröff entlicht dazu die Zahlen, auf wie viele Menschen 
das zutrifft  .

Die Armut wächst ungleich

2021 waren 13,8 Millionen Menschen arm, also jeder 
sechste Einwohner in Deutschland. Das sind über 600 000 
Menschen mehr als vor der Corona-Pandemie. Obwohl 
es seit 2006 einen langfristi gen Trend zu mehr Armut gibt 
mit einem Zuwachs von damals 14 Prozent auf jetzt 16,6 
Prozent, hat es einen solch drasti schen Ansti eg seit 2006 
nicht gegeben. „Die Zunahme ist beispiellos“, stellte Ul-
rich Schneider fest.

Nachdem 2020 im ersten Jahr der Pandemie die wirt-
schaft lichen Folgen noch relati v weitgehend abgefangen 

worden waren, schlug die Armut 2021 voll zu. Das Jahr 
2021 war zwar insgesamt ein Jahr wirtschaft licher Erho-
lung, diese ist jedoch nicht überall gleich angekommen. 
Die deutliche Zunahme der Armut ist insbesondere auf 
die ungleiche Abfederung der Corona-Folgen zurückzu-
führen, schreibt der Paritäti sche Wohlfahrtsverband in 
seinem Armutsbericht. Die staatlichen Ausgleichszah-
lungen für Einkommensausfälle und Mehrbelastungen 
seien an den besonders Bedürft igen im Wesentlichen 
vorbeigegangen.

Kinder als starker Armutsfaktor 

Die Armut hat bei verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen besonders stark zugeschlagen: Unter selbst-
ständigen Erwerbstäti gen ist die Armutsquote beson-
ders deutlich gesti egen, etwa um die Hälft e. Ihnen waren 
durch Nachfrageeinbruch oder Arbeitsverbote in den 
Lockdowns plötzlich ihre Erwerbsmöglichkeiten genom-
men. Dies war auch schon früh aufgefallen, die SPERRE 
hatt e darüber berichtet. Der Paritäti sche berichtet zudem 
über zunehmende Armut bei abhängig Beschäft igten, die 
im unteren Lohnbereich arbeiten, beispielsweise bedingt 

Die Armut in Deutschland 

hat in den vorangegangenen 

beiden Jahren so stark 
zu genommen wie noch nie 

zuvor in jüngerer Zeit. 
Zu diesem Schluss kommt der 

Paritätische Wohlfahrtsverband 
(DPWV) in seinem Armuts-

bericht, der kürzlich heraus-
gebracht und der Öffentlichkeit 
vorgestellt wurde. Als Armuts-

treiber sieht der Verband die 
Corona-Pandemie.

„Die Zunahme ist beispiellos“
Armutsbericht des Paritäti schen Wohlfahrtsverbandes erschienen
Von Arnold Voskamp



13

T I T E L  _ 

durch reduzierte Arbeitszeiten mit entsprechendem 
Lohnverlust, durch das geringere Kurzarbeitergeld 
oder durch den Wegfall von geringfügigen Nebenjobs. 
Der plötzliche Wegfall von Minijobs hat weitere Grup-
pen mit geringen Einkünft en sehr getroff en, beispiels-
weise Studierende (siehe unser Beitrag zum Bafög) 
oder Rentner*innen, bei ihnen sti eg die Armutsquote 
auf 18,1 Prozent.

Ein bedeutender Armutsfaktor sind Kinder. Jedes 
fünft e Kind in Deutschland wächst in Armut auf, Al-
leinerziehende sind zu über 40 Prozent arm, kinder-
reiche Familien zu mehr als 30 Prozent. Die hohen 
Anteile bei der Kinder- und Altersarmut erreichen laut 
den Forscher*innen des DPWV bisher nicht erreichte 
Rekordstände.

Das Münsterland hat in NRW mit 14,9 Prozent die ge-
ringste Armutsquote, in Bayern oder Baden-Württ em-
berg würde unsere Region dennoch zu den ärmsten 
gehören. Das Ruhrgebiet ist nach Bremen die Pro-
blemregion Deutschlands mit der stärksten Armut, 
NRW insgesamt zählt zu den armen Bundesländern.

Forderungen an die scheinbar 
unwillige Politi k
Die Hilfen zum Ausgleich der Corona-Folgen sind an 

den besonders Bedürft igen weitgehend vorbeigegan-
gen, die aktuell beträchtlichen Preissteigerungen wer-
den das Problem noch verschärfen. Als dringend not-
wendig fordert der Paritäti sche deshalb Ausgleichs-
programme, die tatsächlich bei diesen Gruppen an-
kommen. Also eine deutlich höhere Grundsicherung, 
die den Namen tatsächlich verdient.

Die einmalige Ausgleichszahlung von 200 Euro 
aus dem Entlastungspaket der Regierung ist schon 
längst von der Preissteigerung getilgt worden. 
Auch der 20-Euro-Zuschlag beim Kindergeld hilft 
nicht nennenswert gegen die drastische Kinderar-
mut, hierfür ist dringend mehr notwendig. Die  ge-
stiegenen Wohnkosten sollten mit einer deut-
lichen Erhöhung beim Wohngeld aufgefangen wer-
den, so die Forderung des Wohlfahrtsverbandes. 
Auch die aktuelle Bafög-Erhöhung ist von der Infl a-
ti on schon wieder mehr als aufgefressen. Da fehlte 
es schon vorher am politi schen Willen, für eine ar-
mutsfeste Regelung zu sorgen. Bundesfi nanzminister 
Christi an Lindner machte bei der Haushaltsplanung 
deutlich, dass es auch weiterhin an diesem Willen 
fehlen wird.

Den Armutsbericht gibt es im Internet, man fi ndet ihn dort 

unter der Adresse www.der-paritaeti sche.de.
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D
er Paritäti sche Wohlfahrtsverband sprach jüngst 
von 30 Prozent der Studierenden, die in Armut 
leben, das Deutsche Studentenwerk sprach in 
diesem Zusammenhang von struktureller Ar-

mut, in gleicher Weise äußerten sich die Hochschulrek-
torenkonferenz und der Deutsche Gewerkschaft sbund. 
Ein weiterer Kritikpunkt ist der hohe Darlehensanteil 
beim studenti schen Bafög, zukünft ige Schulden schre-
cken gerade junge Menschen aus fi nanziell schwachen 
Familien ab. Breit wird kritisiert: Der Bafög-Satz wird 
nicht ausreichend und nur unsteti g angepasst. So macht 
die aktuell hohe Infl ati onsrate und besonders steigende 
Energiepreise Menschen ohne fi nanzielle Reserven und 
ohne wohlhabende Eltern ordentlich zu schaff en. Schwie-
rigkeiten machen zudem enge Regeln beim Höchstalter 
und beim Studienplatzwechsel.

Die Ampel-Regierungskoaliti on hatt e einzelne Kriti k-
punkte im Koaliti onsvertrag aufgegriff en. Zum 1. Au-
gust soll eine aktuelle Reform kommen. Diese nimmt 
von den genannten Vorschlägen und Plänen jedoch 
nicht genug auf. Geplant sind laut des Gesetzentwurfes 
folgende Punkte: Die Bedarfssätze steigen um fünf Pro-
zent – damit gleichen sie die ansteigende Teuerung 
nicht aus, sondern laufen ihr hinterher. Der Mietzu-
schlag steigt um etwa zehn Prozent auf 360 Euro, für 
Münster und viele andere Uni-Städten sind das völlig 
unrealisti sche Zahlen. Stärker wirksam sind die um 20 
Prozent steigenden Einkommensfreibeträge der Eltern 
und auch der Studierenden, damit können mehr Stu-
dierende in die Förderung kommen. Die bislang recht 
strenge Altersgrenze im Bafög soll von 30 Jahren auf 45 
Jahre steigen. 

  _ B I L D U N G

Eine unzureichende Reform
Die neuen Bafög-Regelungen ändern an der 
Armut vieler Studierender nichts 
Von Arnold Voskamp

Die Schuldenbelastung nach 
dem Studium bleibt
Die Schuldenbelastung nach dem Studium zu verringern 

war ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag. Diese 
Zusage wurde praktisch nicht umgesetzt. Nur wer 20 Jah-
re nach dem Studium noch Bafög-Schulden hat und wem 
keine groben Versäumnisse bei der Schuldentilgung un-
terlaufen sind, soll eine Restschuldbefreiung erhalten. 
Der Anstieg des Vermögensfreibetrags dürfte unter den 
Mitgliedern einer bestimmten Gruppe Studierender auf 
große Zustimmung stoßen. Bislang konnten Studieren-
de kein Bafög erhalten, wenn sie mehr als 8200 Euro 
Vermögen hatten. Diese Grenze wird auf 45.000 Euro 
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Die Leistungen nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz, kurz Bafög, sind eine hilf-
reiche Unterstützung für alle, die sich 
qualifizieren wollen. Jedoch gibt’s nicht erst 
seit gestern eine Reihe von dringenden Verbes-
serungswünschen und Kritikpunkten an dem 

derzeitigen Inhalt des Gesetzes. 
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angehoben. Darüber wird sich der jungdynamische 
FDP-Nachwuchs freuen. 

Während der Corona-Pandemie hatten viele job-
bende Studierende ihren Broterwerb verloren. Sie 
waren in große finanzielle Bedrängnis geraten, bis 
schließlich die Bundesregierung einen Sondertopf auf-
machte, um diese Gruppe finanziell zu entlasten. Jetzt 
soll ins Bafög ein Notfallmechanismus eingebaut wer-
den, mit dem die Bundesregierung schneller und effek-
tiver handeln kann. 

Das Änderungsgesetz des Bafög wird bis Ende Juli be-
schlossen sein. Im weiteren Verlauf der Beratungen in 
Bundestag und Bundesrat dürft e sich daran nicht mehr 
groß etwas ändern. Viele Kriti kpunkte und Änderungs-
wünsche werden mit dem Entwurf aus dem Bildungs-
ministerium nicht erfüllt. So viel lässt sich heute schon 
feststellen. 

Kurz vor Redakti onsschluss kam noch diese Meldung rein:

Sechs Prozent mehr 
Bafög-Leistungen zum Winter

Zum Wintersemester bekommen BaföG-Empfänger-

*innen mehr Geld. Der Bundestag beschloss mit den 

Sti mmen der Ampel-Koaliti on und der Linken eine 
sechsprozenti ge Erhöhung der Bafög-Sätze und eine 
deutliche Erhöhung von Freibeträgen und Schonver-

mögen. Auch für Schüler und Auszubildende werden 

die Sätze angehoben. Der BaföG-Satz für Studieren-

de steigt von 427 auf 452 Euro. Union und AfD sti mm-
ten gegen die Reform. 

Doch es gibt einen Wermutstropfen: Die Erhöhung 

wird schon durch die derzeiti ge Infl ati on wieder auf-
gefressen. Infl ati onsbereinigt bleibt ein Minus von 
2,2 Prozent über. Schon die derzeiti gen Bafög-Sätze 
haben aufgrund längerer Nullrunden beim Bafög-
Satz – Von 2002 bis 2008 und von 2010 bis 2016 gab 
es keine Anpassung. – mit der Lebenswirklichkeit 
wenig zu tun. Die Paritäti sche Forschungsstelle hat in 
einer aktuellen Umfrage festgestellt, dass ein Dritt el 
aller Studierenden in Armut lebt. Die jetzt beschlos-

sene Reform wird daran nichts ändern.

Ausführlich, aktuell und immer eine gute Adresse zum 
Bafög ist studis-online mit dem Bafög-Rechner. Un-
ter htt ps://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/bafoeg-2022.
php ist der aktuelle Stand der Gesetzgebung und 

die Kriti k an den Vorschlägen nachzulesen.
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Frage: Richard, warum bist du beim fi kuS-Referat des 
Asta und wozu braucht es das?

Richard Dietrich: Da ich schon früh politi sch akti v war, 
habe ich mich viel mit Ungleichheit auseinandergesetzt, 
und für mich war sehr schnell klar: Das deutsche Bil-
dungssystem ist ungerecht. Meine Familie kam in den 
frühen 1990er-Jahren aus der früheren Sowjetunion 
nach Deutschland, und meine Cousins und ich wurden 
direkt auf die Sonderschule geschickt. Leute wie wir 
hatten keine faire Chance am Start unseres Lebens. 
Über die Hauptschule kam ich aufs Gymnasium. Dort 
bestand der Unterricht oft  aus einer schlichten Evaluie-
rung der Hausaufgaben. 

Schon die Fördermöglichkeiten werden 
unterschiedlich wahrgenommen

Konnten euch eure Eltern nicht unterstützen?

In manchen Arbeiter:innen-Familien haben die Kin-
der doch seitens ihrer Eltern gar nicht genügend Rück-
halt, um beispielsweise bei Hausaufgaben unterstützt 
zu werden, beziehungsweise die Eltern müssen den 
ganzen Tag arbeiten und sind nachher einfach nur ka-
putt  und ausgelaugt. Selbst wenn sie wollten, könnten 
sie nicht helfen, weil sie in ihrer Schulzeit selbst nie hö-
here Mathemati k oder Fremdsprachen hatt en. Meine 
alleinerziehende Mutt er musste erst einmal Deutsch 
lernen, wie sollte sie mir dann bei Englisch oder Franzö-

sisch helfen können? Wenn Studierende der ersten Ge-
nerati on später an die Uni kommen, fühlen sie sich dann 
teilweise nicht mehr in ihrem Herkunftsmilieu wohl, 
sie wollen zu den Akademiker:innen gehören. Auch ich 
wollte mich hier an der Uni anpassen, aber ich komme 
einfach nicht in der Bürgerlichkeit an.

Wie erleben Kinder von Arbeiter:innen die Universität?

Akademiker:innen haben eine richtige Entschei-
dungsvielfalt, das heißt, sie können frei aussuchen, wo, 
wie und was ihre Kinder studieren. Bei Kindern von 
Arbeiter:innen gibt es da Mangelerscheinungen, oft 
steht die Frage im Raum, ob ich überhaupt studieren 
kann. Auch Angebote wie Erasmus werden, trotz Sti pen-
dium, eher von Akademiker:innen wahrgenommen, da 
ihre Existenz und die Kenntnis über Bewerbungsverfah-
ren bei Nichtakademiker:innen-Familien fehlt. 

Nicht nur das Geld ist wichti g
Die Probleme sind aber nicht nur fi nanzieller Art, oder?

Allgemein mangelt es Kindern von Arbeiter:innen ne-
ben fi nanzieller auch an moralischer Unterstützung. Oft  

„Das deutsche Bildungssystem 
ist ungerecht“
Ein Gespräch mit Richard Dietrich vom fi kuS-Referat des 
Asta der Uni Münster über unterschiedliche Bildungschancen

Gerne und lange schon versprechen Politi ker*-
innen in der Öff entlichkeit, sich für Chancen-
gerechti gkeit stark zu machen. Die Realität an 
Deutschlands Schulen und Universitäten sieht an-

ders aus. Dort sind Kinder aus unterprivilegierten 

Familien immer noch benachteiligt. Wir veröff ent-
lichen an dieser Stelle ein Gespräch mit einem 

Vertreter des fi kuS-Referats zu diesem Thema.
Interview von Lina Probst und Tobias Schweitzer
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müssen sie nebenher arbeiten, was das Studium ver-
längert. Auch ein Studienfachwechsel trifft   zum Beispiel 
innerhalb der Familie auf weniger Akzeptanz. Da die 
Universität teilweise eine neue Welt für die Menschen 
aus Arbeiter:innen-Familien darstellt, bekommt man als 
Studi auch schnell skepti sche Fragen von seinen Eltern 
zu hören, wie: „Bist du jetzt besser als wir?“ 

Was sind die Hauptgründe für die schlechteren Start-
chancen von Kindern aus Arbeiter*innen-Familien an 
der Uni?

Die Benachteiligungen lassen sich im Kern auf drei 
Aspekte reduzieren: Informati onsdefi zit, mangelndes 
Selbstwertgefühl aufgrund von früheren Ausschlusser-
fahrungen sowie fi nanzielle Hürden, zum Beispiel aufs 
Wohnen bezogen. Erst vor Kurzem haben selbst orga-
nisierte, vor allem internationale Studierende gegen 
die geplante Mieterhöhung des Studierendenwerks um 
neun Prozent demonstriert. Für Studis, die fi nanziell an 
der Grenze leben, kann diese Erhöhung darüber ent-
scheiden, ob sie weiterhin in Münster studieren und 
leben können. Studieren und sich entf alten darf kein 
Luxus sein, es ist unser lang erkämpft es Recht!

Informieren und moti vieren
Was bietet das fi kuS-Referat den Studierenden der 
Statusgruppe an?

Wir informieren und moti vieren. Zum Beispiel versu-
chen wir, Studierende zu beraten, bevor sie aus viel-
leicht vermeidbaren Gründen ihr Studium abbrechen. 
Darüber hinaus organisieren wir Veranstaltungen zu 
Themen wie Klassismus, also die Diskriminierung auf-
grund der sozialen Herkunft  und wie sie im Verhältnis zu 
Themen wie Rassismus oder Veganismus steht. 

Welche konkreten Angebote macht Ihr?

Das Referat und besonders unser Stammtisch ist ein 
Ort der Vernetzung für die Statusgruppe und dient dem 
Erfahrungsaustausch. Außer-
dem haben wir eine Anti klas-
sismus-Bibliothek aufberei-
tet, die ist online auf unserer 
Website einsehbar. Anson-
sten gibt es seit Längerem 
das Dishwasher Magazin, von 
und für Arbeiter:innenkinder: 
Darin können Menschen der 
Statusgruppe und andere – 
gerne auch zum ersten Mal 
– ihre Texte veröff entlichen 
und somit auch einmal den 
weniger Privilegierten eine 
Sti mme geben.

Was wünschst du dir von der Uni?

Insgesamt muss die soziale Komponente ernster ge-
nommen werden, da diese auch die Leistungen beein-
fl usst. Arbeiter:innenkinder müssen kulturelle und fi -
nanzielle Herausforderungen meistern können, dabei 
sollten sie von der Uni unterstützt werden. Es wäre 
zum Beispiel interessant zu wissen, wie sich Münsters 
Studierende zusammensetzen, ob sie aus akademischen 
Haushalten oder Arbeiter:innen-Familien kommen. 

Das sind recht zurückhaltende Wünsche.

Auch der NC sollte hinterfragt werden, der ist laut Ver-
fassungsgericht sowieso nur ein Provisorium. Er behan-
delt Menschen ungleich, fördert Selekti vität und Kon-
kurrenz. Außerdem muss es Quoten für Minderheiten 
geben. Das Studium sollte zudem für Menschen ohne 
Abitur zugänglich gemacht werden. Schließlich könnte 
man auch dafür sorgen, dass es einfacher ist in Münster 
zu studieren, indem man beispielsweise den sozialen 
Wohnungsbau fördert. Ohne Chancengleichheit und 
soziale Gerechti gkeit kann es keine Verwirklichung einer 
demokrati schen Gesellschaft  geben. Wo, wenn nicht an 
den Universitäten, sollte damit begonnen werden?!

Das Interview mit Richard Dietrich ist bereits zuvor im „Se-

mesterspiegel“  erschienen. Wir haben es an einigen weni-

gen Punkten mit Erlaubnis der Verfasser*innen redakti onell 
überarbeitet und ergänzt.

Richard Dietrich ist Student der Erziehungswissenschaft en 
an der WWU Münster. Der 31-Jährige engagiert sich seit 
2016 im fi kuS-Referat des Asta. Das Referat für fi nanziell 
und kulturell benachteiligte Studierende themati siert und 
bekämpft  Bildungsbenachteiligungen aufgrund der sozialen 
Herkunft  und dient allen betroff enen Studierenden als Kon-
takt-, Venetzungs- und Anti diskriminierungsstelle. Insbe-
sondere möchte es damit studierende Arbeiter*innenkinder 

ansprechen, die sich derzeit an der Uni Münster im „Bil-
dungsaufsti eg“ befi nden.
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Medial ist es in Münster um die LEG, den 
größten örtlichen Vermieter, deutlich ruhiger 
geworden. Die LEG Immobilien SE aus Düsseldorf 
bietet im Juni 2022 online lediglich eine ihrer 
knapp 6500 Mietwohnungen in Münster an. 

Wenig Leerstand, kaum aktuelle Medienberichte 
über Missstände – es scheint zur Zeit besser 
für den börsennotierten größten Wohnungs-
eigentümer in Nordrhein-Westfalen zu laufen.

D
och der Eindruck täuscht, denn für die Mie-
ter*innen der LEG in Münster und im ganzen 
Land hat sich wenig zum Positi ven verändert. 
Nur sind inzwischen fast alle möglichen Pro-

bleme so oft  öff entlich kriti siert worden, dass die Medien 
nur noch über besonders spektakuläre Fälle berichten. 
Rohrbrüche, Wasser im Keller, Schimmel an den Wänden 
oder Löcher im Boden kommen immer wieder und in 
allen Stadtt eilen vor. Die LEG-eigene Firma „TechnikSer-
vicePlus GmbH“ ist zwar häufi g in den Quarti eren zu se-
hen, aber die von der Unternehmensführung selbst auf-

Profi te, Profi te, nichts als Profi te
Das Gros der an die Landesentwicklungsgesellschaft  
gezahlten Mieten sacken sich die Akti onär*innen ein
Ein Gastbeitrag von Werner Szybalski

gelegte Messlatt e, alle Reparaturen innerhalb von zwei 
Wochen nach der Schadensmeldung zu beseiti gen, wird 
immer wieder gerissen. Aktuell soll eine fast 90-jährige 
Mieterin im Stadtteil Rumphorst sechs Wochen auf 
Wasser in der Küche verzichten, weil zwar der Was-
serrohrbruch in der Küche provisorisch ausgebessert 
wurde, aber dafür nun eben wochenlang kein Wasser 
aus dem Hahn kommt.

Modernisierungen belasten die 
Mieter*innen monatelang

Sehr belastet sind die Mieter*innen in den verschiedenen 
Wohnquartieren der Stadt von den sich hinziehenden 
Modernisierungsarbeiten. Zwar kann die LEG diese prak-
ti sch alle an Unternehmen vergeben. Diese beschäft igen 
wiederum Subunternehmen, insbesondere vom Balkan 
oder aus Osteuropa. Deren Arbeiter sind zwar alle in der 
Regel sehr freundlich, sprechen allerdings kein Deutsch, 
so dass die Verständigung, was gerade bei laufenden Mo-
dernisierungsmaßnahmen ganz besonders wichtig ist, 
grundsätzlich nur über den für die jeweilige Maßnahme 
verantwortlichen Bauleiter der LEG möglich ist.

   _ WA S  Z U M  L E B E N  G E H Ö R T

Die von der Unternehmensführung selbst aufgelegte Messlatt e, 
alle Reparaturen innerhalb von zwei Wochen nach der 

Schadensmeldung zu beseiti gen, wird immer wieder gerissen

„Keine Rendite mit unserer Miete“ – 

Protestzug der LEG-Mieter*innen-Initi ati ve Münster 

Foto: LEG-Mieter*innen-Initi ati ve Münster
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Die LEG begann mit den Modernisierungsarbeiten in 
Münster kurz nach dem Ablauf der beim Verkauf der 
ehemaligen gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften 
unter dem Dach der LEG an den US-amerikanischen 
Investor Whitehall (der die Wohnungen an die Börse 
brachte) mit dem Land NRW vereinbarten Sozialklau-
seln. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, 
dass sich von der Modernisierungsankündigung bis zur 
Durchsetzung der Mieterhöhung nach Abschluss dieser 
Arbeiten für viele engagierte Mieter*innen Ärger an 
Ärger reiht.

Mal wurde erst nach mahnenden Worten oder Inter-
venti onen bei Behörden von Seiten der LEG und ihrer be-
auft ragten Firmen Rücksicht auf verbauten Asbest in den 
Wohnkomplexen genommen, mal liegen die Baustellen 
wochenlang sti ll, mal stehen die Gerüste einige Monate 
länger als angekündigt und mal wird auch die angekündi-
gte Modernisierung einfach unterlassen. 

Zudem gibt es vielerorts Befürchtungen, dass der Ver-
mieter bei den Modernisierungen auch Sanierungen 
in die Mieterhöhung einbezieht. Diese Kosten dürfen 
nicht auf die Mieter*innen umgelegt werden, weil sie 
dafür schon die Mietzahlungen leisten. Genauso müssen 

Mieter*innen, die gemäß § 555d BGB einen Härtefall 
darstellen, Modernisierungsmaßnahmen oder später 
die Mieterhöhungen nicht dulden. Dies führt – wie im 
deutschen Mietrecht üblich – zu individuellen Ausei-
nandersetzungen der betroff enen Mieter*innen mit der 
LEG. 

Zwar versucht die LEG-Mieter*innen-Initiative Mün-
ster neben der kostenfreien Beratung und Unterstüt-
zung der Betroffenen diese grundsätzlich bei vielen 
Mieter*innen auftretenden Konflikte zusammenzufas-
sen und damit zu politisieren, doch die Rechtsprechung 
wirft die Konflikte immer wieder auf die Einzelfallprü-

WA S  Z U M  L E B E N  G E H Ö R T  _ 
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fung zurück. Somit bleibt den Mieter*innen nur die 
Solidarität untereinander, was sich in Besuchen von 
Gerichtsverhandlungen und dem „Nachmachen“, also 
sich selbst wehren, zeigt.

„Zweite Miete“ belastet immer mehr
Seit Jahren führen einzelne Mieter*innen erfolgreich 

Abwehrkämpfe gegen die nicht nachvollziehbaren Miet-
nebenkosten, die sich inzwischen in der Höhe vielfach 
zu einer „Zweiten Miete“ entwickelt haben. Auch bei 
den Mietnebenkosten gilt, dass sich jede Mieterin und 
jeder Mieter selbst um die vom Vermieter geforderten 
Mietnebenkosten kümmern muss. Dabei berät die 
Mieter*innen-Initi ati ve und koordiniert auch die Nach-
fragen und Widersprüche der Mieter*innen. 

In 2022, ab Mitt e des Jahres trudeln bei den Mieter*innen 
die Nebenkostenabrechnungen für 2021 ein, legt die 
LEG-Mieter*innen-Initi ati ve einen Schwerpunkt auf die 
Hauswartkosten. Diese werden inzwischen nur noch 
pauschal abgerechnet und das mit einer LEG-eigenen 
Tochtergesellschaft . Dagegen wehren sich immer mehr 
Mieter*innen. Die Initi ati ve will zudem nach den Som-
merferien in den Wohnquarti eren mit Infoständen die 
Mieter*innen auf die Möglichkeiten des Widerspruchs 
und den Anspruch auf konkreten Nachweis der gefor-
derten Mietnebenkosten hinweisen.

Mieterhöhungen belasten das 
persönliche Budget

Weitere Probleme bereiten die regelmäßigen Mieter-

   _ WA S  Z U M  L E B E N  G E H Ö R T

Im Geschäft sjahr 2021 wurden 43,4 Prozent aller Mieteinnah-
men als Dividende an die LEG-Akti enbesitzer*innen ausgezahlt. 
Diesen Prozentsatz hält die LEG-Geschäft sführung noch für 
steigerungsfähig.
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ler Mieteinnahmen werden als Dividende an die LEG-
Aktienbesitzer*innen ausgezahlt. Dies bedeutet, 
dass die LEG-Mieter*innen im Januar, Februar, März, 
April, Mai und den ersten 19 Tagen des Juni vergan-
genen Jahres ausschließlich Miete in die Taschen der 
Akti enbesitzer*innen gezahlt haben. 

Die schlechte Nachricht ist, dass die LEG-Geschäfts-
führung versprochen hat, diesen Anteil zukünftig noch 
steigern zu wollen. Bald könnte also die Hälfte der Mie-
te der LEG-Mieter*innen in Münster direkt in die Ta-
schen von Black Rock und anderen Investoren fließen. 
Um dies zu finanzieren, müssten die Mieter*innen 
noch mehr ausgequetscht werden – durch Mieterhö-
hungen, Modernisierungen, Verschleppung von Repa-
raturen und Verringerung von Serviceleistungen durch 
die LEG.

höhungen, die einerseits immer nach der Verabschie-
dung eines neuen Mietspiegels in Münster erfolgen 
und andererseits nach Modernisierungen. Auch die 
Erhöhung der „Zweiten Miete“ führt zu einer Mie-
terhöhung. Dies ist problematisch, da selbst in einer 
Stadt wie Münster immer mehr Menschen mit ihrem 
persönlichen Finanzbudget in Schieflage geraten. 
Die Kosten in allen Lebensbereichen steigen deutlich 
schneller als Löhne, Gehälter, Renten, Pensionen und 
Transferleistungen.

Ohne politi sche Maßnahmen, die tatsächlich greifen, 
wird das Wohnen, eigentlich ein Menschenrecht, zu-
nehmend Menschen in die Armut treiben. In besonders 
krassen Fällen sogar in die Obdachlosigkeit. Die LEG-
Mieter*innen-Initiative Münster kämpft dafür unter 
anderem für einen Mietendeckel, der insbesondere bei 
der hohen Rendite für die LEG-Akti onär*innen, einfach 
zu fi nanzieren wäre. Er müsste natürlich für alle Woh-
nungen gelten, um insgesamt die Renditeaussichten bei 
der Wohnraumvermietung zu senken.

Massive Umverteilung von unten nach oben

Mitt e Mai gönnten sich die LEG-Akti enbesitzer*innen 
einen großen Schluck aus der Pulle: 43,4 Prozent al-

Gastautor Werner Szybalski ist 

Gründer der LEG-Mieter*innen-

Initi ati ve Münster und bietet 

kostenlose Beratung der Mie ter* innen an (unter anderem 

freitags in der Alten Apotheke an der Wolbecker Straße).

WA S  Z U M  L E B E N  G E H Ö R T  _ 
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Vor dem Bundesverfassungsgericht in 

Karlsruhe haben zwei Strafgefangene aus 
Nordrhein-Westf alen und Bayern Verfas-
sungsbeschwerde eingelegt. Sie wenden sich 
gegen die Ihrer Meinung nach zu geringe 

Vergütung von Arbeit im Gefängnis.

I
n Deutschland gilt zur Zeit ein gesetzlicher Mindest-
lohn von 10,45 Euro für die allermeisten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Nicht miteinbezogen 
sind aber die rund 45.000 Strafgefangenen. Sie ver-

dienen für Ihre Arbeit in der Haft  deutlich weniger, im 
Schnitt  zwischen 1,37 und 2,30 Euro pro Stunde. Gleich-
zeiti g besteht in zwölf Bundesländern, abhängig von der 
Arbeitsfähigkeit und dem verfügbaren Arbeitsangebot, 
eine Pfl icht zur Arbeit. 

Der Mindestlohn gilt derzeit nicht für 
Strafgefangene

Möglich ist das durch eine Ausnahme vom grundsätz-
lichen Verbot von Zwangsarbeit in Arti kel 12 Absatz 2 und 
3 Grundgesetz. Sie lautet: 

„Niemand darf zu einer besti mmten Arbeit gezwungen 
werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemei-
nen, für alle gleichen öff entlichen Dienstleistungspfl icht. 
Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten 

Freiheitsentziehung zulässig.“

Auch Lohnfortzahlung für die Tage, an denen die Straf-
gefangenen krank sind, gibt es nicht, Rentenansprüche 
bestehen am Ende der Haft ebenfalls nicht. Gängige 
Gewerkschaft en sind für Gefängnisinsass*innen nicht 
zuständig, da sie rechtlich nicht als Arbeitnehmer*innen 
gelten. Auch Streiks sind im Gefängnis nicht möglich, 
diese werden als Meuterei betrachtet und geahndet. 
Seit zwanzig Jahren wird der Lohn für Gefängnisarbeit mit 
neun Prozent des durchschnitt lichen Arbeitsentgeltes al-

ler gesetzlich Rentenversicherten berechnet. 2001 hielt 
das Bundesverfassungsgericht diese Regelung noch für 
vereinbar mit dem Grundgesetz. Das Gericht mahnte 
aber an, dass die Berechnungsgrundlage regelmäßig 
überprüft und gegebenenfalls überholt werden müs-
se. Diesem Auft rag ist die Politi k nicht nachgekommen.
Möglicherweise ist das Bundesverfassungsgericht nun 
anderer Auff assung oder verlangt zumindest eine Nach-
besserung von Seiten der Politi k. Denn im April 2022 hat 
es zwei volle Verhandlungstage eingeräumt, um sich mit 
den Verfassungsbeschwerden der beiden Gefängnisin-
sassen gegen die geringe Bezahlung auseinanderzuset-
zen. 

Eine Beschäft igungstherapie
Die für den Strafvollzug zuständigen Bundesländer be-

gründen die niedrigen „Löhne“ vor allem damit, dass 
die Täti gkeit im Gefängnis nicht als Erwerbsarbeit im ei-
gentlichen Sinne zu verstehen sei. Die inhaft ierten Per-
sonen sollten an ein Arbeitsleben herangeführt wer-
den, resozialisiert werden, so die zuständigen Justiz-
behörden. Dabei ginge es den Strafgefangenen auch 

Arbeitspflicht und kein 
Mindestlohn
Im Knast – wieviel Strafgefangene hinter Gitt ern verdienen (sollen)
Von Anna Laura Askanazy
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selbst weniger um den Lohn als um die Täti gkeit an sich.
Zentraler Bezugspunkt von Resozialisierung ist jedoch 
ursprünglich, den Strafgefangenen eine Vorstellung der 
Sinnhaft igkeit von Erwerbstäti gkeit zu vermitt eln, damit 
sie sich „draußen“ eine eigenen Lebensgrundlage schaff en 
können. Arbeit als Selbstzweck – das habe nur wenig mit 
der Welt außerhalb des Gefängnisses zu tun. Die Bedeu-
tung von Geld, von Entlohnung als Anerkennung für Arbeit 
sei elementar. Intransparente Abzüge und die Einkleidung 
von tatsächlicher Arbeit für externe Unternehmen in das 
Gewand von „Beschäft igungstherapie“ könne den Zweck 
der Resozialisierung nicht erfüllen – so sehen es die Be-
schwerdeführer und ihre Anwält*innen.

Ist Arbeit im Knast von minderer Qualität?
Die Gegenseite argumenti ert weiter, die Qualität der Ge-

fängnisarbeit allein schon würde eine höhere Vergütung 
nicht rechtf erti gen. Der Produkti vitätslevel von Gefange-
nen sei deutlich geringer als der von Arbeitnehmer*innen 
außerhalb des Gefängnisses. Arbeitskräft e wechselten re-
gelmäßig, es bestünden Suchtprobleme, die Gefangenen 
hätt en teilweise lange Zeit nicht gearbeitet bzw. teilweise 
keinen Schul- oder Berufsabschluss.

Neben den gefängniseigenen Betrieben lässt deutsch-
landweit eine Vielzahl an privaten Unternehmen seit 
Jahren in Gefängnissen produzieren, in Bayern beispiels-
weise rund 200. So genau erfährt die Öff entlichkeit al-
lerdings schwarz auf weiß nicht, welche Betriebe auf Ge-
fängnisarbeit zurückgreifen. Laut Medienberichten sind 
allerdings auch bekannte Konzerne mit hohen Qualitäts-
ansprüchen wie etwa BMW, VW oder Miele darunter.
Dass diese Unternehmen mindere Qualität in Kauf näh-
men oder gar Beschäft igungstherapien fi nanzierten, fi n-
den die klagenden Strafgefangenen unwahrscheinlich. 
„[BMW] … ist seit vielen, vielen Jahren hier: einfach 
deshalb, weil wir gute Arbeit machen“, sagt einer der 
Beschwerdeführer.1

Und wieder taucht an dieser Stelle dasselbe Problem auf: 
Die Arbeit soll an allererster Stelle Resozialisierungsmaß-
nahme sein. Schließlich sagt auch die Verfassungsrichte-
rin Christi ne Langenfeld im Laufe der Verhandlung: „Ich 
stelle mir die Frage, ob der Gesichtspunkt der Produkti vi-
tät bei der Gefangenenarbeit überhaupt eine Rolle spielt.“
Zuletzt wird ein häufi g vorgebrachtes Gegenargument, 
die Strafgefangenen erhielten schließlich Kost und Lo-
gis auf Staatskosten, auch vor dem Karlsruher Gericht 
aufgetischt. Dazu beispielhaft das Oberlandesgericht 
Hamburg, das 2016 im Rahmen einer anderen Klage 
gegen die Niedriglöhne folgendermaßen Stellung bezog: 
„Mit dem Nett overdienst in der Haft  würde der Häft ling 
nicht grundlegend schlechter stehen als ein Mindestlohn 
beziehender Arbeitnehmer nach Abzug von Lohnsteuer 
und Sozialabgaben sowie Abzug der Kosten für Woh-
nung, Verpfl egung und Fahrtkosten zur Arbeit.“ 

A R B E I T  &  S O Z I A L E S  _ 

Das „Brutt oprinzip“ als Kompromiss
So aber kann für die Einzelne*n nicht nachvollzogen 

werden, was von ihrem Geld abgezogen wird und wie 
hoch die Bezahlung tatsächlich ist. Deshalb wird im Rah-
men der Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht 
mehrfach der Vorschlag gemacht, auf ein sogenanntes 
„Brutt oprinzip“ umzustellen. Dabei soll sich die Vergütung 
am gesetzlichen Mindestlohn orienti eren. Anschließend 
werden davon dann Haft kosten, etwaige Schulden, Opfe-
rentschädigung und möglicherweise sogar Sozialversiche-
rungsbeiträge abgezogen, zum Beispiel für die gesetzliche 
Rentenversicherung. Zwar hätt en arbeitende Gefangene 
dann trotz höherer Löhne nicht zwingend immer mehr 
Geld. Der Rechenvorgang ist aber tatsächlich näher am 
realen Erwerbsleben außerhalb der Gefängnismauern 
und weniger bevormundend. Berechnungen wären trans-
parenter und für die Gefangen besser nachvollziehbar. 
Das Leben nach der Haft  könnte mit geringeren Schulden 
beginnen. 

Ob das Bundesverfassungsgericht diesem oder einem 
anderen Vorschlag folgt, ist noch off en. Das Urteil wird 
erst in den nächsten Monaten erwartet. Fakt ist, dass 
sich die Politi k mit dem Thema bisher nicht weiter be-
schäft igt hat, trotz der eindeuti gen Auff orderung bereits 
vor zwanzig Jahren durch das höchste deutsche Gericht. 
Regierungen und Parlamente sind es, die ausgestalten, 
Gesetze verabschieden und die Bedingungen für Arbeit 
setzen. Das Bundesverfassungsgericht kann immer nur 
die äußersten Grenzen ziehen, die noch mit dem Grund-
gesetz vereinbar sind.

1 DLF Kultur vom 25.04.2022:
htt ps://www.deutschlandfunkkultur.de/lohn-gefangene-
verfassungsbeschwerde-100.html
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M
an kann versuchen, diese Lücke zu erklä-
ren. Einen Versuch der Erklärung findet 
man im Sozialatlas 2022 der Grünen-nahen 
Heinrich-Böll-Sti ft ung (Seite 37). Unter der 

Überschrift  „Frauen arbeiten häufi ger in schlechter be-
zahlten Berufen und erreichen seltener Führungsposi-
ti onen. Allein darauf sind 71 Prozent des Verdienstun-
terschiedes zurückzuführen“ findet man die folgende 
Tabelle:

Gruppenbild mit Damen 

oder wie man die Pay-Gap bereinigt

Frauen verdienen in Deutschland 

20 Prozent weniger als ihre 

männ lichen Kollegen. 2018 waren dies 

durchschnitt lich pro Stunde 
17,33 Euro gegenüber 21,70 Euro 

oder 4,37 Euro weniger. 
Gerecht?

Als wichtige Gründe des Gehaltsunterschiedes nennt 
die Tabelle beispielsweise „Beruf und Branche“, in de-
nen Frauen arbeiten, dann „Führungsposition/ Qualifi-
kation“ oder „Beschäftigungsumfang (z. B. Teilzeit)“. 

Für 1,28 Euro Besserbezahlung oder sechs Prozent des 
männlichen Stundenlohns findet die Untersuchung kei-
nen Grund. Jedoch auch hier wieder die genannten Fak-
toren Branche, Führungsposition, Teilzeit und anderes 
mehr. Sie haben alle etwas mit geschlechtlicher Rollen-
zuweisung und Machtverteilung zu tun. Davon ist aber 
nicht die Rede. Stattdessen verwenden die Autor*innen 
die Erklärungsgründe dafür, die Lohnunterschiede zu 
„bereinigen“. Der Unterschied betrage „unbereinigt“ 
zwar 20 Prozent, „bereinigt“ aber nur sechs Prozent. 

Man fühlt sich angeregt zu denken: also fast gar nichts!  
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Bürgergeld soll Hartz IV 
ablösen
Hartz IV hat einen schlechten Ruf, 

dachte sich die Ampel-Koaliti on, als sie 
Ende 2021 die Bundesregierung über-
nahm. Sozialverbände kriti -
sieren, dass der Regelbe-
darf bei Weitem nicht die 

Existenz sichere. Verarmte 
Menschen rutschen immer 

weiter in die Armut, Aus-
wege daraus f inden sich 

kaum.  Mit  S ank t ionen, 
Druck und Kürzungen sol-
len die Jobcenter ein ar-
beitsmarktpoliti sches Han-
deln vorspielen. Das ent-
muti gt jedoch nur und be-
fähigt zu nichts. 

Ein Verfassungsgerichts-
urteil hatt e den Jobcentern 
End e 2019  s c ho n en ge 
Grenzen bei den Sankti-

onen gesetzt, die Corona-
Pandemie hat danach Sank-

ti onen weitgehend unmög-
lich gemacht. 

Ein sogenanntes Bürger-

geld soll nun nach den Plänen der Am-
pel-Koaliti on Hartz IV ab 1. Januar 2023 
ersetzen. Hubertus Heil bereitet als 
Bundesminister für Armut und Arbeits-
losigkeit derzeit die Reform vor, zu der 

Kurzmeldungenurzmeldungen
& Tipps

unter anderem die Neuberechnung 

der Regelsätze gehört. Das geht dem 
Koaliti onspartner FDP schon gleich zu 
weit. 

Soziale Initiativen erwarten jedoch 
nicht viel mehr als einen neuen Namen 
für die alte Politi k. Der Verein Sankti -
onsfrei hat darum eine Peti ti on an die 
Politi k, also eine Unterschrift ensamm-
lung für  e ine menschenwürdige 
Grundsicherung, gestartet. Unter-
schreiben kann man die Peti ti on über 
die Internetseite von weact:

Weact.campact.de/peti ti ons/burger-
geld-statt -burger-hartz

Mindestlohn steigt 
ab Oktober auf 12 Euro 
pro Stunde 

Der Bundestag hat die Erhöhung 
des gesetzlichen Mindestlohns auf 
12 Euro pro Stunde ab 1. Oktober 
2022 beschlossen. Gleichzeitig 
wurde die Erhöhung der Obergren-
ze für Minijobs von 450 Euro auf 
520 Euro beschlossen. Zum 1. Juli 
dieses Jahres war der Mindestlohn 
bereits auf 10,45 Euro angehoben 
worden. 
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   _  N I C H T  S P E R R I G

Stoff windelzuschuss der 
Stadt Münster 

Ein Kind, das gewickelt wird, braucht 
zirka 6000 Wegwerfwindeln, bis es 
tagsüber trocken ist. Daraus werden 
über 1000 Kilogramm Abfall, der als 
Restmüll anfällt. Wer waschbare Stoff -
windeln nutzt, braucht nur rund 30 
Stoff windeln für die gesamte Wickel-
zeit. Die Stoff windeln sind billiger als 
Wegwerfwindeln, einfach in der Hand-
habung und hautf reundlich. 

Die Ökobilanz von Stoff windeln lässt 
sich noch verbessern, wenn die Wä-
sche bei 60 Grad gewaschen wird, an 
der Luft  trocknet sowie Windeln und 
Zubehör nach dem eigenen Gebrauch 

Ungerechte Energiekosten-
pauschale

Es ist ungerecht, die Energiekosten-
pauschale nicht an Bezieher*innen von 
Renten oder von Hartz IV zu zahlen (sie-
he dazu den Beitrag über die Entla-
stungspakete in dieser SPERRE auf den 

Seiten 6 bis 8) . Einen Kniff  gibt es je-
doch. Wer im September einen Minijob 

mit Arbeitsvertrag ausübt, soll dennoch 
an die 300 Euro der Energiepauschale 

zur Weiter ver wendung noch ver-

schenkt oder verkauft  werden. Für die 
Anschaff ung von neuen, gebrauchten 
oder gemieteten Stoff windeln und Zu-
behör wird ein Zuschuss von 60 Pro-
zent des Kaufpreises gewährt, maximal 
120 Euro einmalig pro Kind. 

Frühestens ab der Geburt eines Kin-
des mit Wohnsitz in Münster bis zum 
Alter von zwölf Monaten kann ein Zu-
schussantrag beim Verein Zero Waste 
Münster e. V. unter www.muenster.
org/zero-waste-muenster/stoffwin-
delforderung gestellt werden. 

kommen, schreibt der öff entlich-recht-
liche Radio- und Fernsehsender MDR. 

htt ps://www.mdr.de/nachrichten/
deutschland/panorama/energiepreis-
pauschale-rentner-nebenjob100.html
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Schadensersatzzahlung 
und Anrechnung auf Alg II 
(Hartz IV)

Wenn ein Gericht zu einem Scha-

denersatz wegen zu langer Prozess-
dauer verurteilt worden ist, dann ist 
diese Ausgleichszahlung kein Ein-
kommen im Sinne des Arbeitslosen-
gelds II (Alg II oder sogenanntes Hartz 
IV). Also darf das Jobcenter diese 
Zahlung nicht vom Alg II abziehen. 

Bundessozialgericht vom 11.11.2021 
– B 14 AS 15/20 R

Schadenersatz bei über-
langen Gerichtsverfahren

Dauert ein Sozialgerichtsverfahren 
mehr als ein Jahr, dann hat die kla-

Urteile

Bundessozialgericht vom 19.05.2022 – B 08 
SO 01/22 R

Dazu ein Kommentar von Harald Thomé, 
Tacheles e. V.: Diese Entscheidung wäre 

für das BSG Anlass gewesen, sich mit den 
unzureichenden SGB-II/SGB-XII-Regellei-
stungen zu beschäft igten und diese aufzu-
brechen. Das Bundesverfassungsgericht 

war in seiner Entscheidung zu den SGB-II-

Regelleistungen aus dem Jahr 2014 klarer 
und hat darin deutlich gesagt, der Gesetz-
geber müsse wegen der unzureichenden 

Festsetzung der Regelleistungen eine An-

spruchsgrundlage für Elektroweißgeräte, 

gende Person wegen der Überlänge einen 
Anspruch auf Schadensersatz.

Dieser Anspruch besteht selbst dann, 
wenn sich die Bearbeitung wegen einer 
langfristi gen Erkrankung des vorsitzenden 
Richters in dem Verfahren verlängert hat.

Zweck dieses Schadensersatzanspruchs 

ist, die beteiligten Personen nicht über-
lang in der rechtlichen Unsicherheit zu 
belassen. 

Bundessozialgericht vom 24.03.2022 – 
B10 ÜG 2/20 R 

Waschmaschine ist von 
Sozialhilfebezieher*innen 
anzusparen
Die Gewährung eines Zuschusses für 

die Anschaff ung von Haushaltsgeräten 
kommt nur in Betracht, wenn es sich um 
einen Fall der Erstausstattung, nicht 
aber – wie in diesem Fall – um einen Fall 
der Ersatzbeschaff ung handelt. Das stell-
te das Bundessozialgericht (BSG) un-
längst in einem Urteil fest.
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Urteile

also auch Waschmaschinen, schaff en. 
Genau an der Stelle hätt e das BSG mit 

dieser Entscheidung ansetzen können 

und müssen. 

Fazit: Die Obergerichte legen Rechts-

lagen meistens maximal restrikti v aus 
und legiti mieren und zementi erten da-
mit diese Armutssysteme im SGB II  bzw. 

SGB XII! Diese Entscheidung ist ein Fun-
dament der Armutszementi erung. 

Nicht mehr Jahresurlaub 
nach Kurzarbeit Null
Aus Zeiten mit Kurzarbeit Null ent-

steht kein Anspruch auf Urlaubstage. 
Nachdem in der Vergangenheit schon 
Urlaubsansprüche aus Elternzeiten, aus 
dem Sabbatjahr oder aus Freistellungs-
zeiten bei Altersteilzeit abgelehnt wur-
den, hat das Bundesarbeitsgericht die-

dieser Frage eine Vorabentscheidung 
zu treff en. Sie ist somit juristi sch noch 
nicht entschieden.

Bundesarbeitsgericht vom 28.10.20218 
– AZR 370/20 (A)

Zulässige Zweifel am gelben 
Schein 

Grundsätzlich dient die Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung (AU) einer Ärz-
ti n oder eines Arztes, die allgemein we-
gen ihrer Färbung „gelber Schein“ ge-
nannt wird, als Beleg dafür, dass ein*e 
Beschäft igte*r krank ist und Lohnfort-
zahlung von der oder dem Arbeitge-
ber*in erhält. Es gibt jedoch Fälle, in de-
nen der oder die Arbeitgeber*in be-
rechti gte Zweifel an diesem AU-Schein 
haben darf, beispielsweise, wenn sich 
eine Arbeitnehmerin immer montags 

krank meldet oder wenn sie regelmäßig 
Tage vorm Urlaubsbeginn einen Kran-
kenschein einreicht.

Ähnliche Zweifel darf ein*e Arbeit-
geber*in anmelden, wenn mit der Ei-
genkündigung gleichzeiti g eine Krank-
meldung eingeht und diese genauso lan-
ge dauert wie der Rest des Arbeitsver-

hältnisses. Wenn der oder die Arbeit-
geber*in die Lohnfortzahlung aus die-
sem Grund verweigert, dann muss die 
Arbeitnehmerin weitere Beweismittel 
bringen, um die Krankmeldung zu bestä-
tigen. Dies kann beispielsweise das 
Zeugnis der behandelnden Ärzti n sein. 
Im strittigen Fall hatte die Arbeitneh-
merin darauf verzichtet, ihre Ärzti n als 
Zeugin zur Bestäti gung der AU zu benen-

se Regel auch für Zeiten mit Kurzarbeit 
Null bestäti gt. 

Bundesarbeitsgericht vom 30.11.2021 
– 9 AZR 225/21

Überstundenvergütung bei 
Teilzeitvertrag 

Arbeitet eine Teilzeitbeschäftigte 
mehr als in ihrem Arbeitsvertrag ver-

einbart ist, dann er-
hält sie zwar die 
Stunden bezahlt. 
E inen Über s tun -
denzusc h lag  b e -
kommt sie nach vie-

len Tarifverträgen 
jedoch nur, wenn 
sie mehr Stunden 

arbeitet, als eine 
Vollzeitstelle um-
f a s s t .  D a g e g e n 

klagt eine Beschäf-
ti gte vor dem Bun-
desarbeitsgericht. 

Sie begründet ihre 
Klage damit, dass 
Teilzeitkräf te zu-
meist Frauen seien, 
die damit benach-

teiligt würden, und 
dass Teilzeitkräfte 
gegenüber Vollzeit-
kräft en benachteili-
gt seien. Das Bun-
desarbeitsgericht 

hat  den Europä -

ischen Gerichtshof 

angerufen, um zu 

Regelmäßige Fahrkosten 
für Arztbesuche können 
als laufender Bedarf 
durchgehen

Regelmäßig anfallende Fahrko-
sten für Arztbesuche können ei-
nen laufenden Bedarf gemäß § 21 
Absatz 6 SGB II darstellen, wenn 
sie den Regelbedarfsanteil für Ver-
kehr erheblich übersteigen und vom 
Antragsteller nachgewiesen wer-
den.Das Bundessozialgericht be-

schied diese Klage allerdings negativ. 
Bundessozialgericht vom 26.01.2022 – 
B 4 AS 81/20 R
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nen. Das Gericht lehnte daraufh in den 
Anspruch auf Lohnfortzahlung ab.

Bundesarbeitsgericht vom 08.09.2021 
– 5 AZR 149/21

Bundesverfassungsgericht 
urteilt zu Haus und Schon-
vermögen

Das Bundesverfassungsgericht hat ei-
ne Richtervorlage des Sozialgerichts Au-
rich zum Thema „selbstgenutztes 
Wohneigentum“ negativ entschieden. 
Im Kern ging es um die angemessene 
Größe eines Hauses, welches zuvor von 
einer Familie mit sechs Kindern be-
wohnt wurde. Jetzt, nachdem das letzte 
Kind ausgezogen war, wurden die ergän-
zenden Zahlungen des Jobcenters an die 
Eltern eingestellt. Der Ehemann war 
zum Zeitpunkt des Auszugs bereits Rent-

ner, als seine Frau arbeitslos wurde und 
Grundsicherung beantragte. Das Job-
center begründete ihr Vorgehen mit 
dem Hinweis auf die nicht mehr ange-

messene Größe des selbst bewohnten 
Hauses. Hiergegen richtete sich die Kla-
ge. 

Das Bundesverfassungsgericht hat nun 
entschieden, dass auch ein vorher ge-
schontes Vermögen unangemessen 
werden könne. In dem besagten Fall, 
weil die Anzahl der aktuellen Personen 
nicht mehr zur Größe des Hauses pas-

sen. Das Sozialgericht Aurich sah in die-
ser Regelung und der gesetzlichen 
Grundlage insofern noch eine diskrimi-
nierende Wirkung, dass sie Eltern in ih-
rer aktuellen Lebenssituati on nur des-
halb schlechter stellte, weil sie in einer 
vorangegangenen Lebensphase Kinder 
betreut hätt en. 

Das Bundesverfassungsgericht sah di-
es nicht so. Ganz im Gegenteil argumen-
tierten die obersten Richter*innen: 
„Auf der anderen Seite werden den Be-
troffenen hier nicht Leistungen ver-

wehrt, die sie zur Existenzsicherung be-
nötigen. Denn sie ver fügen über 
Wohneigentum, das sie einsetzen und 
damit ihren Bedarf selber sichern kön-
nen.“ Somit sei § 12 Absatz 3 Satz 1 Nr. 
4, Satz 2 im Sozialgesetztbuch (SGB) II 
nicht grundgesetzwidrig.

Bundesverfassungsgericht 1 BvL 12/20

SEI DU DIE
VERÄNDERUNG.
JETZT MITGLIED

WERDEN. 
gruene-muenster.de/aktiv-werden/mitglied-werden/

Werde
Teil des

Wandels! 
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Grundfreibetrag 
für jeden Monat der 
Arbeit einzeln 
absetzbar

Das Bundessozialgericht hat 
entschieden, dass bei Er-
werbseinkommen, welches in 
einer Summe für mehrere 
Monate gezahlt wird, für je-
den Monat der Arbeit der 

Freibetrag einzeln abzusetzen 
ist. Dies betrifft den Grund-

freibetrag von 100 Euro eben-
so wie den zusätzlichen Er-
wer bs t ät i genf re ib etr a g 

(§ 11b Abs. 2 und 3 SGB II).
Bundessozialgericht vom 

29.03.2022 – B 4 AS 24/21 R
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Gedankengang

Willst Du einen Krieg verhindern,
dann musst Du viele Worte machen,
lernen, schreien, singen, lachen,
streiten rufen reden.

Wenn‘s nur einer ist, oh töricht.
Alle müssen schreien.
Miteinander sprechen auf der ganzen Welt.
Was uns jetzt am Leben hält: alle müssen‘s sein!
Wenn die hohen Herren schweigen,
uns nur noch den Rücken zeigen
und mit Staub und Asche spielen,
müssen wir uns selbst zu Friedenswaff en machen.
Und in allen Menschensachen miteinander 
reden denken fühlen.
Kopf an Kopf und Haut an Haut.
Keine Kälte kann uns trennen.
Dass wir stark und deshalb heiter
ernst und ruhig eines Tages sagen können:

Der Krieg ist tot. Der Mensch lebt weiter.

Hanns Dieter Hüsch

Das Handeln nach dem Wandel – und wer den Nutzen davon hat.
Karikatur: Anna Laura Askanazy
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Ab dem 11. August ändern sich die 

Servicezeiten des Frauenvormitt ages.

Der Frauenvormitt ag wird zu einem 

Frauennachmitt ag, 14 – 18 Uhr.

In diesem Zeitraum bieten wir eine 

wertschätzende Off enheit für inter-

kulturelle Begegnung, sowie Unter-

stützung bei der Bearbeitung von 

Amtsangelegenheiten, Ausfüllen von 

Anträgen etc.




